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Neuerungen im militärischen Rechnungswesen
Ze/mr/er, C/?e/ r/er Se&j/o» .Rec/wwwgsweserc, OKK

Mit den Bundesratsbeschlüssen vom 14. November 1961 betreffend Änderung des Bundesrats-
beschlusses über die Verwaltung der schweizerischen Armee und Änderung des Bundesrats-
Beschlusses über die militärischen Entschädigungen und den Verfügungen des Eidg. Militärdepar-
tements vom 8. November 1961 betreffend Änderung der Verfügung über die Verwaltung der
schweizerischen Armee und Änderung der Verfügung betreffend militärische Entschädigungen
sind zum Teil wichtige Neuerungen im militärischen Rechnungswesen eingetreten. Nachdem seit
der Ausgabe des Verwaltungsreglements und dem Anhang zum Verwaltungsreglement, gültig ab
1. Januar 1958, verschiedene Änderungen eingetreten sind, hat das Oberkriegskommissariat mit
Gültigkeit ab 1. Januar 1962 folgende neue Reglemente erlassen:

- Gesamtnachtrag Nr. 1 zum Verwaltungsreglement (Nachträge Nr. 1-3) mit sämtlichen Ände-
rungen vom 1. Januar 1958 bis 31. Dezember 1961 einseitig bedruckt, damit die entsprechen-
den Ziffern im Verwaltungsreglement eingeklebt werden können;

- Anhang zum Verwaltungsreglement, Neuausgabc, gültig ab 1. Januar 1962, so dass derjenige
vom 1. Januar 1958 vernichtet werden kann und der Rechnungsführer wieder ein Übersicht-
liches, nachgetragenes Reglement besitzt;

- Administrative Weisungen des Oberkriegskommissariates Nr. 1, durch welche die Administra-
tiven Weisungen Nr. 1-4, die Weisungen betreffend die Truppenverpflegung vom 15. März
1957 und die Weisungen über die Versorgung der Truppe mit Betriebsstoffen vom 31. Januar
1959 aufgehoben werden.

Somit sind nur noch das Verwaltungsreglement mit den Änderungen im Gesamtnachtrag, der
Anhang zum Verwaltungsreglement und die Administrativen Weisungen des Oberkriegskommis-
sariates Nr. 1 in Kraft, so dass der Rechnungsführer für das militärische Rechnungswesen ledig-
lieh noch diese Reglemente benötigt.
Die hauptsächlichsten Neuerungen betreffen:

Rechnungswesen
In der Ziffer 49 Verwaltungsreglement wird die Führung einer Kantinenkasse näher umschrie-
ben, da bisher keine Bestimmungen im Verwaltungsreglement enthalten waren.

Verpflegimgswesen

Nachdem im Manöver-WK 1961 des 2. AK bei der 5. Division ein Grossversuch mit dem Ver-
pflegungskredit durchgeführt wurde und die Resultate sehr positiv ausgefallen sind, wurde beim
Komb. Geb. Inf. Rgt. 5 und weitern Schulen und Kursen ebenfalls mit dem Verpflegungskredit
abgerechnet. Bei der 5. Division haben sich von 139 Rechnungsführern deren 137 für das neue

System ausgesprochen, da dadurch die Verpflegungsabrechnung bedeutend vereinfacht wird und
auch die Aufstellung der Menupliine, die Bilanz des Truppenhaushaltes und die täglichen Haus-
haltungsbilanzen weniger Zeitaufwand benötigen. Bei dem Versuch mit der 5. Division wurde
vom Oberkriegskommissariat ein Minimalkonsum an Brot, Fleisch, Käse und Butter vorge-
schrieben und es musste hierüber in der Verpflegungsabrechnung abgerechnet werden. Beim
Versuch mit dem Komb. Geb. Inf. Rgt. 5 wurden keine diesbezüglichen Vorschriften erlassen,
sondern nur ein Verpflegungskredit von Fr. 2.95 pro Mann und Tag zugesprochen. Nachdem
im Verpflegungsdienst I (Truppenhaushalt) und in den Kochrezepten die Verwendung der
militärischen Tagesportion umschrieben ist, sind die bei der 5. Division vorgeschriebenen Mini-
malmengen an Brot, Fleisch, Käse und Butter auch bei diesem Versuch verbraucht worden. Es

wird deshalb vorläufig darauf verzichtet, einen Minimalkonsum vorzuschreiben, da in der
Ziffer 137 des Verwaltungsreglcmentes die Tagesportion festgesetzt ist, die für die Zubereitung
der militärischen Verpflegung benötigt wird. Die Verpflegungsberechtigung bleibt somit als

Ganzes gesehen wie bisher unverändert, nur im Abrechnungsverfahren tritt eine Änderung ein.
Es wird nicht mehr nach Portionen und Geld, sondern nur noch in Form eines Verpflegungs-
kredites abgerechnet. Sollten sich aber abnormale Verbrauchsziffern an Brot, Fleisch, Käse oder
Butter ergeben, so behält sich das Oberkriegskommissariat vor, für gewisse Verpflegungsartikel
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einen Minimalverbrauch anzuordnen. Die Abrechnung erfolgt bis zum Neudruck von Verpfle-
gungsabrechnungen auf den bisherigen Formularen, wobei sämtliche Kosten für die Verpflegung
in der Kolonne «Gemüse» zu verbuchen sind. Das durch die Einführung des Verpflegungs-
kredites vereinfachte Abrechnungsverfahren verpflichtet die Rechnungsführer aller Stufen, den
Kredit korrekt zu verwenden. Wenn festgestellt wird, dass grössere Überschüsse gegen Dienst-
schluss ohne Notwendigkeit noch aufgebraucht werden, so können die betreffenden Rechnungs-
führer und übergeordneten Kontrollorgane zur Rechenschaft gezogen werden (Ziffern 2.2 und
3.5 AW).
Für den Umsatz der Kriegsproviantreserven muss ein Pflichtkonsum an Konserven festgesetzt
werden, der in der Ziffer 2.6 AW umschrieben ist. Es ist darauf zu achten, dass mit der Ein-
führung des Verpflegungskredites die Brot-, Fleisch- und Käsekonserven ebenfalls wertmässig
zu den in der Preisliste des Oberkriegskommissariates festgesetzten Preisen belastet werden
müssen.

Für den Gebirgsdienst und bei Bau- und Befestigungsarbeiten, ausserordentlichen Anstrengungen
usw. kann wie bisher das Oberkriegskommissariat auf Gesuch hin den Verpflegungskredit ange-
messen erhöhen. Die Zuschüsse für den Kleinküchenbetrieb sind in der Ziffer 3.1 AW enthalten,
so dass in Zukunft bei Beständen von 1-50 Mann ohne besondere Bewilligung des Oberkriegs-
kommissariates von der Truppe diese Ansätze, welche von 50-10 Rp. variieren, verrechnet
werden können. Diese generelle Bewilligung hat jedoch keine Gültigkeit für die Rekrutenschulen
und in Kadervorkursen, da dort der Ausgleich innerhalb der Dienstdauer geschaffen werden
kann. Der Ansatz des Verpflegungskredites wird jeweils mit den Richtpreisen des Oberkriegs-
kommissariates periodisch alle zwei Monate bekanntgegeben, wobei beabsichtigt ist, den Kredit
für längere Zeitperioden unverändert zu belassen. Er ist gegenwärtig für die Wiederholungs-
und Ergänzungskurse auf Fr. 2.95 und für Rekruten- und Kaderschulen auf Fr. 2.85 pro Mann
und Tag festgesetzt. Wir sind überzeugt, dass mit diesen Ansätzen die Truppe gut und reichlich
verpflegt werden kann, denn die bisher nicht voll ausgeschöpften Brot-, Fleisch-, Käse- und
teilweise Butterportionen stehen bei diesem System wertmässig ebenfalls zur Verfügung.
Wir hoffen, dass die Rechnungsführer aller Grade der Einführung des Verpflegungskredites
durch pflichtbewussten Einsatz positiv gegenüber stehen werden.

Mit Rücksicht auf die erhöhten Kosten der Naturalverpflegung wurde die Mundportions-
Vergütung von Fr. 2.50 auf Fr. 3.— erhöht, wobei für das Frühstück Fr. —.60 und das Mittag-
und Nachtessen je Fr. 1.20 verrechnet werden können. In der Ziffer 165 des Verwaltungsregle-
mentes ist vorgesehen, dass die Offiziere der in der Kaserne untergebrachten Schulen und Kurse
sich durch die Militärkantine oder einen Truppenhaushalt verpflegen lassen können. Bei Teilnahme
am Truppenhaushalt erhält der Kantinier eine Entschädigung von Fr. 2.— je Offizier und Tag
zulasten der Dienstkasse für die Bedienung, das Gedeck, die Tischwäsche und kleine Zutaten.
Der Entscheid über die Verpflegungsart trifft der zuständige Waffenplatzkommandant.

Unterkunft
In Anpassung an die Entschädigung für Offizierszimmer an die Gemeinden bei einer Benützung
von 1-3 Nächten wurde die Logisentschädigung für die Offiziere von Fr. 4.50 auf Fr. 5.— erhöht.
Ebenfalls ist die Heizungsentschädigung von Fr. 1.— auf Fr. 1.50 den übrigen Heizungsentschä-
digungen angepasst worden.

Reisen und Transporte
Für die Berechtigung zum Bezug eines Urlaubtransportgutscheines in Rekrutenschulen wurde
die Dienstleistung auf mindestens 50 Tage festgesetzt.

Zufolge Neuordnung des Rechnungswesens mit den Schweizerischen Bundesbahnen auf den
1. Januar 1962 sind die Ausführungsvorschriften des Eidg. Militärdepartements für Militär-
transporte mit der Verfügung des Eidg. Militärdepartements (MA 1961/Nr. 6) geändert
worden. Für die Rechnungsführer ist von besonderer Bedeutung, dass für Truppenverschiebungen
von Mannschaften, Tieren und Material anstelle der Extrazüge ein Achstarif tritt. Für diese

Transporte sind von den Rechnungsführern anstelle der Transportgutscheine Militärfrachtbriefe,
Form. 7.29, abzugeben. Für reine Mannschaftstransporte bis 199 Mann ist wie bisher ein Trans-
portgutschein Form. 7.25 abzugeben (Ziffer 10 AW).
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Motorfahrzeuge
Die Ansätze für die Höchstschatzungssummen und Entschädigungen wurden neu angepasst.
In der Ziffer 442 des Verwaltungsreglementes ist neu vorgesehen, dass die privaten, nicht einge-
schätzten Motorfahrzeuge für Unfallschäden durch eine Kaskoversicherung mit einem Selbst-
behalt von Fr. 100.— gedeckt sind. Dafür wurden die Kilometerentschädigungen gemäss Ziffer 45

Anhang Verwaltungsreglement reduziert, da bisher ein gewisser Betrag für die privaten Kasko-
Versicherungen eingeschlossen war. Die Bewilligung für die Benützung von privaten Motor-
fahrzeugen kann bis zu 4 Tagen durch die Divisions- und Brigadekommandanten, Abteilungs-
chefs des EMD sowie die Unterstabschefs der Generalstabsabteilung und bis zu 8 Tagen durch
den Generalstabschef, Ausbildungschef und die Armeekorpskommandanten erteilt werden.

Reglemente und Bürobedürfnisse

Mit Rücksicht auf die erhöhten Preise sind die Ansätze für die Buralkosten von Fr. 10.— auf
Fr. 15.— erhöht worden. Zur Entlassung der Rechnungsführer sowie des Oberkriegskommissaria-
tes und der Telephondirektionen werden in Zukunft sämtliche Telephonrechnungen monatlich
gesamthaft durch die Telephondirektionen dem Oberkriegskommissariat belastet. Die Truppe
erhält eine Rechnungskopie zur Kenntnisnahme, damit die Kommandanten über die Telephon-
kosten orientiert werden, so dass sie bei abnormalen Kosten Abhilfe schaffen können. Durch
diese Massnahme sollte es möglich sein, die nachdienstlichen Rechnungen auf ein Minimum zu
beschränken.

Nachstehend orientieren wir Sie über das Resultat einer Umfrage, welche wir an diejenigen
Truppen gerichtet haben, die mit dem neuen System des Verpflegungskredites abgerechnet haben.

Fragebogen für den Versuch mit dem Vpf. Kredit

1. Wrp/Vegwrcgsferedit A/;'n/wja/^ez»g.

1.1 Erachten Sic das neue System als eine Vereinfachung?

1.2 Sind die Minimalbezüge von Brot, Fleisch, Käse und

Butter dem tatsächlichen Bedarf angepasst?

1.3 Ist es zweckmässig, dass für die Vpf. Zulagen neben
dem Kredit die Artikel (Brot, Speck, Käse) vorge-
schrieben werden?

1.4 Ist ein Minimalkonsum an Brot, Fleisch, Käse und
Butter vorzuschreiben?

2. Verp//egj/ttg5#£recA;?««g

2.1 Benötigt die Erstellung der Vpf. Abrechnung weniger
Zeit und ist sie einfacher?

2.2 Ist durch dieses System die tägliche Übersicht über
den Stand der Verpflegungsberechtigung besser?

2.3 Ist die Bilanz des Truppenhaushaltes einfacher und
rascher zu erstellen?

3. Verp//eg«ttgsp/dtt «wdf Aos£e72£erec/?;?w>2g.

3.1 Ist die Erstellung des Vpf. Planes mit Kostenberech-

nung vereinfacht?

3.2 Würden Sie die Abgabe von Menuplänen mit Kosten-
berechnungen für die verschiedenen Jahreszeiten be-
grüssen?

4. Würden Sie das bisherige Verfahren vorziehen, wenn ja
aus welchen Gründen?

5. Division

Ja Nein

Komb.
Geb. Inf. Rgf. 5

Ja Nein

138 1 36 —

77 62 —

26 113 — —

— — 2 34

137 2 36 —

134 5 35 1

127 9 36 —

118 11 31 5

107 29 30 6

2 137 — 36
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Beilege zur Warenkontrolle / Annexe au contröle des merchandises Form. 17.26
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